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Grundlage dieser Rallye-Ausschreibung ist die aktue ll gültige Fassung des DMSB-Rallye-
Reglements (DMSB-RR) 2010 für Automobil-Rallyes. Ei ne Kopie ist erhältlich bei: DMSB e.V., 
Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt/M. (Telefon 069 - 6330 07-0, Telefax 069 - 633007-30).  

Die Hinweise ”RR” beziehen sich auf das DMSB-Rallye-Reglement 2010 für Automobil-Rallyes

Titel der Veranstaltung:   ADAC Wikinger Rallye 201 0

Status der Veranstaltung:   National A (EU/NEAFP) 

Datum der Veranstaltung:  26./27. März 2010

Genehmigt vom DMSB am 15. Januar 2010 unter No. 2/1 0 (Nationale Rallyes) 

Wertung der Erfolge: 

Die Erfolge bei dieser Rallye zählen für: 
- Deutsche Rallye Meisterschaft 2010 
- Norddeutscher ADAC Rallye Cup 2010
- Wagensport Championat 2010 des ADAC Schleswig-Holst ein
- Automobil-Rallye Meisterschaft 2010 des ADAC Schles wig-Holstein
- Div. regionale ADAC Rallye Meisterschaften 2010 gem äß deren Veranstaltungskalender
- die Sportabzeichen des ADAC, AvD und DMV nach deren jeweiligen Verleihungs-Bestimmungen. 

Veranstalter: 

 Veranstaltergemeinschaft Wikinger Rallye (MSF Idstedt e.V. im ADAC / AC Schleswig e.V. im ADAC) 
 Drosselweg 4, 24879 Neuberend 
 Fon +49 (0) 4621 / 953300, Fax +49 (0) 4621 / 953301, Email: krabbi@wikinger-rallye.de

Rallyesekretariat (sofern mit Veranstalter nicht identisch): 

 Rainer Haulsen, Rehwinkel 24, 24837 Schleswig 
 Fon +49 (0) 4621 / 984440, Mobil 0172 4063967 
  Fax +49 (0) 4621 / 30609629, Email: haulsen@wikinger-rallye.de

 Das Rallyesekretariat ist zu folgenden Zeiten erreichbar: 

Vom 1. Februar 2010 bis zum 25. März 2010 zwischen 10:00 und 20:00 Uhr 

 Internetseite/Website (für Informationen und Nennu ngen) www.wikinger-rallye.de
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15. Januar 2010  Verfügbarkeit der Ausschreibung 

1. Februar 2010 Öffnung der Nennungsliste 

12. März 2010 Nennungsschluss 

25. März 2010

20:00 – 22:00 Uhr Freiwillige Dokumentenabnahme: Feuerwehrgerätehaus Schleswiger Str., 
Süderbrarup, mit Ausgabe der Fahrtunterlagen 

26. März 2010

07:30 Uhr Öffnung des Serviceparks „Marktplatz Süderbrarup“ 

07:30 – 09:30 Uhr Dokumentenabnahme: Feuerwehrgerätehaus Schleswiger Str., Süderbrarup, 
 mit Ausgabe der Fahrtunterlagen

07:30 – 15:00 Uhr Besichtigung der Wertungsprüfungen möglich 

14:00 – 15:00 Uhr Verplombung der Turbolader: Feuerwehrgerätehaus Schleswiger Str., Süderbrarup  

15:00 – 17:30 Uhr Technische Abnahme: Feuerwehrgerätehaus Schleswiger Str., Süderbrarup  

18:45 Uhr Aushang der Liste der zum Start zugelassenen Teams und der Startzeiten 

19:16 Uhr Start des 1. Fahrzeugs: Marktplatz Süderbrarup 

21:12 Uhr Eintreffen des 1. Fahrzeugs am Ziel des 1. Tages: Marktplatz Süderbrarup 

23:00 Uhr Anmeldeschluss für die Teilnahme an der SuperRallye: Rallyeleitung,  
Königstr. 5 (gegenüber Marktplatz), Süderbrarup 

27. März 2010

07:00 Uhr Aushang der zum 2. Tag zugelassenen Teams und der neuen Startreihenfolge 

07:30 Uhr Technische Abnahme für SuperRallye: Einfahrt Parc fermé, team AG Schleswiger Str.,  
Süderbrarup 

08:01 Uhr Start des 1. Fahrzeugs zum 2. Tag: Marktplatz Süderbrarup  

17:22 Uhr Eintreffen des 1. Fahrzeugs am Ziel der Veranstaltung: team AG Schleswiger Str., 
  Süderbrarup, anschließend Parc fermé 

20:30 Uhr Aushang der vorläufigen Endwertung  

21:00 Uhr Siegerehrung: team AG, Schleswiger Str., Süderbrarup 

Offizielle Aushangtafel Marktplatz, Süderbrarup  
Halle der team AG, Schleswiger Str., Süderbrarup (27. März 2010 ab17:00 Uhr) 

Mitglieder des  Jürgen Krabbenhöft (Neuberend), Vorsitzender der MSF Idstedt e.V., 
Organisationskomitees  Wolfgang Brodkorb (Schleswig), Stellv. Vorsitzender des AC Schleswig e.V.,

Rainer Haulsen (Schleswig), Uwe Barkmann (Lasbek), Bernd Becker (Klappholz),  
Frank Schöngart (Janneby) und Heidi Johne (Kleinflintbek) 

Offizielle

Sportkommissare Ralph Leistenschneider (Losheim) - permanenter Sportkommissar des DMSB – 
 Vorsitzender 

Klaus Tiedemann (Reinfeld) 
Finn Mogensen (Næstved/DK)

DMSB-Beobachter Bernd Bohnenberger (Bad Liebenzell)

Rallyeleiter Jürgen Krabbenhöft (Neuberend) 

Stellv. Rallyeleiter Uwe Barkmann (Lasbek) 

Organisationsleiter Rainer Haulsen (Schleswig) 

Rallyesekretäre Heidi Johne (Kleinflintbek) 
 Thorsten Schulz (Bünsdorf) 

Leiter der Streckensicherung Bernd Becker (Klappholz) 

Umweltbeauftragter Wolfgang Brodkorb (Schleswig) 

Technische Kommissare Andreas Schmidt (Salzgitter), Obmann 
- permanenter Technischer Kommissar des DMSB - 
Klaus-Diter Lühr (Blekendorf) 
Dieter Lohmann (Neumünster) 
NN 

Teilnehmerverbindungsleute Harald Siems (Braunschweig) 

Z E I T P L A N: 

Organisation: 
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Obmann der Zeitnahme Hans-Werner Müller (Wolfenbüttel) 

Auswertung Per Nielsen (Rødovre /DK, rallyresult.dk) 
 Stefan Willmann (Henstedt-Ulzburg) 

Leitender Rallyearzt Martin Schweiger (Kiel) 

Medizinischer Einsatzleiter Norbert Buhr (Schleswig) 

Presse-Betreuung Jürgen Hahn (Langenscheid); E-Mail: media@wikinger-rallye.de 

Pressewebsite der Veranstaltung www.wikinger-rallye.de  – Medien

1. Beschreibung der Veranstaltung 
1.1 Gesamt-Streckenlänge: ca. 380 km, einschließlich 12 Wertungsprüfungen über ca.150 km. 

1.2 Anzahl der Tage: 2, der Sektionen: 5 

1.3 Streckenbeschaffenheit der Wertungsprüfungen: 97 % Festbelag, 3 % Schotter/Spurbahn. 

1.4 Empfohlene Karten (DMSB-RR Art. 8.3) - Der Veranstaltung liegt folgendes Kartenmaterial zugrunde: 
 Kreiskarte Schleswig-Flensburg, 1:100.000 

2. Zugelassene Fahrzeuge und Klasseneinteilung (DMS B-RR Art. 2) 
2.1 Produktionswagen (Gruppe N) gemäß ISG Anhang J, R1,  Super 2000 Rallye gemäß ISG Anhang J und 

Fahrzeuge der Gruppe F gemäß nationalem technischen  DMSB-Reglement
   Klasse 1  bis 1400 ccm incl. R1A 
   Klasse 2 über 1400 ccm bis 1600 ccm incl. R1B 
   Klasse 3 über 1600 ccm bis 2000 ccm 
   Klasse 4 über 2000 ccm bis 3000 ccm incl. über 3000 ccm ohne Allradantrieb 
   Klasse 5 über 3000 ccm mit Allradantrieb  incl. Super 2000 Rallye 

2.2 Tourenwagen (Gruppe A) gemäß ISG Anhang J, R2, R3, Super 1600, GT2 und GT3 gemäß ISG Anhang J und 
gemäß nationalem technischen DMSB-Reglement

   Klasse 6  bis 1400 ccm 
   Klasse 7 über 1400 ccm bis 1600 ccm incl. R2B 
   Klasse 8 über 1600 ccm bis 2000 ccm incl. Super 1600, R2C, R3C, R3T und R3D 
   Klasse 9 über 2000 ccm ohne Allradantrieb 
   Klasse 10 über 2000 ccm mit Allradantrieb 

2.3 Fahrzeuge der DMSB-Gruppe H gemäß nationalem techni schen DMSB-Reglement 
 Klasse 11  bis   600 ccm 
 Klasse 12 über   600 ccm bis 1300 ccm 
 Klasse 13 über 1300 ccm bis 1600 ccm 
 Klasse 14 über 1600 ccm bis 2000 ccm 
 Klasse 15 über 2000 ccm bis 3000 ccm incl. über 3000 ccm ohne Allradantrieb 
 Klasse 16 über 3000 ccm mit Allradantrieb 

2.4 Fahrzeuge der DMSB-Gruppe G gemäß nationalem techni schen DMSB-Reglement
 Klasse 17  Leistungsgewicht ab 15 (”LG 5-7”) 
 Klasse 18 Leistungsgewicht ab 13 kleiner 15 (”LG 4”) 
 Klasse 19 Leistungsgewicht ab 11 kleiner 13 (”LG 3”) 
 Klasse 20 Leistungsgewicht ab 9 kleiner 11 (”LG 2”) 
 Klasse 21 Leistungsgewicht kleiner 9 (”LG 1”) 

2.5 Fahrzeuge der DMSB Gruppe AT-G (Alternative Treibst offe – Gas) gemäß nationalem technischen DMSB-
Reglement

 Klasse 22 ohne Hubraumunterteilung 

2.6  Historische Fahrzeuge gemäß Bestimmungen des Anhang  K zum ISG 
 Klasse 23  ohne Hubraumunterteilung 

2.7 Fahrzeuge der DMSB Gruppen CTC und CGT gemäß nation alem technischem Reglement  
 Klasse 24 ohne Hubraumunterteilung 

2.8 Fahrzeuge der Gruppe H/DK gemäß nationalem technisc hen Reglement (DASU)
Klasse 25 bis 1400 ccm 
Klasse 26 über 1400 ccm bis 1600 ccm 
Klasse 27 über 1600 ccm bis 2000 ccm 
Klasse 28 über 2000 ccm 

2.9 Fahrzeuge der Gruppe E gemäß nationalem technischen  Reglement (DASU) 
 Klasse 29 bis 1400 ccm 

Klasse 30 über 1400 ccm bis 1600 ccm 
Klasse 31 über 1600 ccm bis 2000 ccm 
Klasse 32 über 2000 ccm 
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2.10  Fahrzeuge der Gruppe GRB gemäß nationalem technisch en Reglement (DASU) 
 Klasse 33 bis 1400 ccm 

Klasse 34 über 1400 ccm bis 1600 ccm 
Klasse 35 über 1600 ccm bis 2000 ccm 
Klasse 36 über 2000 ccm 

2.11  Fahrzeuge der Gruppe 1600 Challenge gemäß nationale m technischen Reglement (DASU) 
 Klasse 37  1600 Challenge 

Für die Wertung werden die Fahrzeuge in folgende Divisionen eingeteilt - mit Ausnahme der Klassen 10, 23 und 24 
(DMSB) sowie 25 bis 37 (DASU):  

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4  
Klasse 5 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 1  
Klasse 9 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 2 
 Klasse 8 

Division 5 Division 6 Division 7 Division 8  
Klasse   5* Klasse   4* Klasse   1* Klasse 22  
Klasse 15 Klasse 14 Klasse   2*  
Klasse 16 Klasse 20 Klasse   3*  

Klasse 21 Klasse 11  
Klasse 12 
Klasse 13 
Klasse 17 
Klasse 18 

    Klasse 19 

* = In die Divisionen 5, 6 und 7 werden aus den Klassen 1-5 ausschließlich Fahrzeuge der Gruppe F eingeteilt! 

WRC Fahrzeuge sind bei den Veranstaltungen mit  Wer tung zur Deutschen Rallye Meisterschaft nicht start -
berechtigt.

Zusammenlegungen: 
Es erfolgen keine Zusammenlegungen von Divisionen. 
Klassen mit weniger als drei Startern werden mit dem Aushang der Liste der zum Start zugelassenen Teams und der 
Startzeiten mit der/den nächsthöhere/n Klasse/n der gleichen Gruppe zusammengelegt. 

Es gelten die technischen Bestimmungen der FIA bzw. des DMSB. 
Für Fahrzeuge der Gruppen GT2 und GT3 ist außer der Vorlage des gültigen Homologationsblattes auch die Vorlage des 
DMSB-Rallye-Datenblattes gefordert. 
Für alle Fahrzeuge gemäß Anhang K ist ein gültiger FIA-Wagenausweis bzw. HTP vorgeschrieben. 

3. Fahrer und Bewerber (DMSB-RR Art. 2.6 und Art. 5 .5) 
Zur organisatorischen Vereinfachung stellt der DMSB nur ein Dokument (Bewerber- und Fahrer-Lizenz) aus, das sowohl 
als Fahrer-Lizenz als auch als Bewerber/Fahrer-Lizenz verwendet werden kann. Diese Lizenz berechtigt nicht zur 
Nennung eines anderen Fahrers. Ein Fahrer darf nur unter einem Bewerber starten.

3.1 Die Fahrer müssen im Besitz einer der folgenden Lizenzen sein: 
 Internationale Lizenz Stufe C (IC) 
 Internationale Lizenz Stufe R (IR)

Internationale Lizenz eines ausländischen ASN* 
 Nationale EU-Profi-Lizenz*
 Nationale Lizenz Stufe A (NA) 

Nationale Lizenz Stufe A eines ausländischen ASN* 
 Nationale Lizenz Stufe C (NC) - (ab Jahrgang 1995, nur für Beifahrer) 
 *Für ausländische Lizenznehmer ist die Auslandssta rtgenehmigung des jeweiligen ASN erforderlich!

3.2 Die Anzahl der Bewerber ist auf 100 begrenzt. 

4. Nenngelder (DMSB-RR Art. 5.6)
4.1 Mit freiwilliger Veranstalterwerbung: 

4.1.1 EURO    510,00 für Teams, die nicht in der DRM eingeschrieben sind. 
4.1.2 EURO    360,00* für Teams, die in der DRM eingeschrieben sind. 

4.2 Ohne freiwillige Veranstalterwerbung: 
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4.2.1 EURO 1.010,00 bei normalem Nennungsschluss für Teams, die nicht in der DRM eingeschrieben sind. 
EURO    860,00*  bei normalem Nennungsschluss für Teams, die in der DRM eingeschrieben sind.

* = Weitere EURO 100,00 erhält der Veranstalter aus  der beim DMSB hinterlegten Kaution. 
Im Nenngeld sind die Kosten für einen 220V-Stromans chluss auf dem zentralen Serviceplatz enthalten. 

4.3 Je Satz Serviceunterlagen (1 Satz Serviceunterlagen mit Service-Schild ist in den Fahrtunterlagen enthalten): 
EURO 50,00. 

 Zur Beschränkung der Anzahl der zulässigen Service-Fahrzeuge siehe Artikel 14.2. 
Die Zufahrt zum Servicezentrum der Veranstaltung ist nur mit in der Windschutzscheibe eingeklebtem Service-
Schild erlaubt. Mit der Nennung muss die „Anmeldung Serviceplatz“ abgegeben werden, sonst besteht kein 
Anspruch auf einen reservierten Serviceplatz. 
Zusätzliche Flächen für Service und für Hospitality können angemietet werden; hierzu bitte die gewünschte m²-Zahl 
für Service oder Hospitality auf dem entsprechenden Formular angeben und mit der errechneten Mietgebühr mit 
der Nennung an den Veranstalter senden. Es gilt ‚first come – first serve‘. 
EUR 50 zusätzliches Servicepaket ohne zusätzliche Fläche (Die normale Standfläche beträgt 60 m²) 
EUR 3,00/m² zusätzliche Servicefläche 
EUR 5,00/m² zusätzliche Fläche für Hospitality u. ä. 
Bitte unbedingt das Formular „Anmeldung Serviceplatz“ mit der Nennung absenden! 

4.4 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in allen Beträgen enthalten. 

4.5 Das Nenngeld ist der Nennung als Scheck beizufügen oder auf das nachfolgende Konto zu überweisen: 
 (Dem Nennungsformular muss ein entsprechender Beleg beigefügt sein): 

 VR Bank Schleswig-Flensburg, Kto.-Nr. 4 755 286, B LZ 216 617 19 
BIC-Nr.: GENODEF1RSL       IBAN-Code: DE 23 2166171 9 0004755286 

4.6 Adresse für die Übersendung des Nennungsformulars (siehe auch Art. 5.1 RR): 
 VG Wikinger Rallye 
 Rainer Haulsen 
 Rehwinkel 24 
 24837 Schleswig 
 Telefon: + 49 (0) 4621 / 984440, Fax: +49 (0) 4621 / 30609629, Email: haulsen@wikinger-rallye.de 

Hinweise:
Die Nennung ist auch elektronisch direkt auf der Ra llye-Homepage www.wikinger-rallye.de  oder über Email 
möglich. Diese ist jedoch nur gültig, wenn das Nenn geld auf unserem Konto eingegangen ist. Die 
entsprechenden Unterschriften sind bei der Dokument enabnahme zu leisten. 
Die Nennungsbestätigung und evtl. Bulletins erhalte n Sie ausschließlich per E-Mail. Bulletins werden z usätzlich 
auf der Rallye-Homepage veröffentlicht. 

5. Versicherungsschutz (DMSB-RR Art. 6) 
Vom Veranstalter abgeschlossene Versicherungen und Deckungssummen: 

5.1 Eine Haftpflichtversicherung für den Veranstalter mit folgenden Deckungssummen: 
EUR 2.600.000 für Personenschäden pro Ereignis, jedoch nicht mehr als EUR 1.100.000 für die einzelne Person, 
EUR 1.100.000 für Sachschäden, 
EUR    100.000 für Vermögensschäden. 

5.2 Für die Wertungsprüfungen eine Haftpflichtversicherung mit den unter 5.1 genannten Deckungssummen. Der 
Versicherungsschutz beginnt jeweils mit dem Start und endet am STOP jeder Wertungsprüfung oder mit dem 
Ausschluss des Teilnehmers von der Veranstaltung bzw. der Aufgabe der Veranstaltung durch den Teilnehmer. 

Zu 5.1 und 5.2 sind Haftpflichtansprüche ausgeschlossen, auf die gemäß Artikel 6.3 RR Verzicht geleistet wurde. 

5.3 Eine Unfallversicherung für eventuelle Zuschauer mit den folgenden Versicherungssummen: 
 EUR 15.500 für den Todesfall, 
 EUR 31.000 für den Invaliditätsfall. 

5.4 Eine Sportwart-Unfallversicherung. 

6. Verbindliche Veranstalterwerbung (DMSB-RR Art. 1 0.2) und weitergehende Werbung 
(DMSB-RR Art. 10.3) 

6.1 Die verbindliche Veranstalterwerbung ist: 
Rallyeschild: Wird mit einem Bulletin bekannt gegeben. 
Über den Startnummern: Wird mit einem Bulletin bekannt gegeben. 
Unterhalb der Startnummern: Wird mit einem Bulletin bekannt gegeben. 

6.2 Weitergehende, vom Veranstalter vorgesehene Werbung: Wird mit einem Bulletin bekannt gegeben. 
Freizuhaltende Flächen am Fahrzeug: Seitenteile hinten rechts und links. 

7. Funkfrequenzen (DMSB-RR Art. 12.2)
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Die Funksprechgeräte der Teams dürfen auf den nachstehenden Frequenzen nicht betrieben werden: Seitens des 
Veranstalters gibt es keine Einschränkungen. 

8. Bestimmungen zum Abfahren der Wertungsprüfungen (DMSB-RR Art. 14.1 und 14.2) 
Die Strecken der Wertungsprüfungen dürfen ausschlie ßlich am Freitag, 26. März 2010, 07:30 bis 15:00 Uh r, 
gemäß Abfahrbordbuch maximal 2x (Rundkurse: max. 2 Runden plus Ausfahrt!) besichtigt werden. 

Beim Abfahren der Wertungsprüfungen besteht eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, soweit örtlich keine geringere 
Geschwindigkeit vorgeschrieben ist. Das Einhalten der Geschwindigkeit wird überwacht. Jeder Verstoß gegen die 
vorgenannten Bestimmungen wird den Sportkommissaren gemeldet, die eine Bestrafung bis zur Nichtzulassung zum 
Start und zur Meldung an das DMSB-Sportgericht verhängen können (siehe auch Art. 14.2 RR). Das festgestellte 
Besichtigen vor dem 26. März 2010, 07:30 Uhr,  hat die Ablehnung der Nennung bzw. die Nichtzulassung zum Start zur 
Folge (siehe Art. 12 RA). 

9. Startpark (DMSB-RR Art. 16) 
9.1 Es wird kein Startpark eingerichtet. 

10. Kennzeichnung der Kontrollstellenleiter, Streck enposten etc. (DMSB-RR Art. 18.3) 
Kontrollstellenleiter: orange Weste 
Wertungsprüfungsleiter: gelbe Weste – Aufschrift: WP-Leiter 
Streckenposten: orange Weste – Aufschrift: Sportwart 
Zeitnehmer: gelbe Weste – Aufschrift: Zeitnehmer 

11. Bestrafungen für Abweichung gegenüber der Sollz eit an Zeitkontrollen 
 (DMSB-RR Art. 18.6.9) 
11.1 Für Verspätung:        10 Sekunden pro Minute bzw. Bruchteil einer Minute 

11.2 Für zu frühe Ankunft:        20  Sekunden pro Minute bzw. Bruchteil einer Minute 

11.3 Keine Bestrafung (DMSB-RR Art. 18.6.11) für zu frühe Ankunft an der Zeitkontrolle am Ende jeden Tages. 

12. Strafen (Auszug) 
Die Strafen sind im DMSB-Rallye-Reglement 2010 zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle wird Bezug 
genommen auf das DMSB-Rallye-Reglement 2010 (RR) und die Rallye-Ausschreibung (RA). 

8 RA Verstoß gegen die Bestimmungen zum Abfahren der Wertungsprüfungen 
  vor Abgabe der Nennung und Erhalt der Nennungsbestätigung Ablehnung der Nennung 
  nach Erhalt der Nennungsbestätigung u. vor dem 26.3. 2010, 07:30 Uhr  Nichtzulassung zum Start 

9.3 RA Verspätetes Einbringen des Fahrzeugs in den Startpark EUR 50 

8.1.1 RR Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Streckenführung bei Bremskurven 30 Sekunden 

11.1.1 RR 1. Verkehrsverstoß EUR 100  

11.1.2 RR 2. Verkehrsverstoß 5 Minuten 

11.1.3 RR 3. Verkehrsverstoß Wertungsverlust 

14.2 RR  Verstoß gegen die Bestimmungen zum Abfahren der Wertungsprüfungen nach Ermessen 
  der Sportkommissare 

16.3 RR Pro Minute Verspätung am Start der Rallye, einer Sektion oder eines  
  Tages (bis zu 15 Minuten), je Minute 10 Sekunden 

16.7 RR  Anwendung der Bestimmungen für die SuperRallye  WP-Bestzeit der jeweiligen  
    Division (Klasse) plus 5 Min. 

18.6.9 RR Verspätung an einer Zeitkontrolle (auch 11.1 RA), je Minute 10 Sekunden 
  Zu frühe Ankunft an einer Zeitkontrolle (auch 11.2 RA), je Minute 20 Sekunden 

18.8.1 RR Verspätung von mehr als 15 Minuten zwischen 2 Zeitkontrollen und/oder 
  am Ende einer Sektion, mehr als 30 Minuten am Ende jeden Tages Wertungsverlust 

19.13 RR Pro Sekunde/Zehntel-Sekunde Fahrzeit auf einer Wertungsprüfung 1 Sek. / 1/10 Sek.

19.20 RR Unterschreiten der Rundenzahl bei Rundkursen Maximalzeit 
  (Maximalzeit = schnellste Zeit der jeweiligen Division (Klasse) + 5 Minuten) 

13. Preise - Pokale 
Gesamtwertung: Plätze 1 bis 3 
Divisionswertung: 30 % der gestarteten Teams 
Klassenwertung (sofern nicht in den Divisionen 1-8): 30 % der gestarteten Teams 
Die Vergabe weiterer Pokal und/oder Preise behält sich der Veranstalter vor. 



_______________________________________________________________ 
ADAC Wikinger Rallye - Ausschreibung 2010 - Seite 7  von 7 

14. Sonstige, veranstaltungsspezifische besondere B estimmungen 
14.1 SuperRallye-Prinzip

Teams, die im Verlauf des 1. Tages ausgefallen sind und zum 2. Tag restarten wollen, können dies unter 
Anwendung der Bestimmungen für die SuperRallye. Dem ausgefallenen Team wird für jede nicht absolvierte 
Wertungsprüfung, einschließlich der Wertungsprüfung, auf der das Team ausgefallen ist, eine Fahrzeit zugeordnet. 
Diese entspricht der schnellsten Zeit der jeweiligen Wertungsprüfung der jeweiligen Division / Klasse zuzüglich 
einer Zeitstrafe von 5 Minuten. Erfolgt der Ausfall nach der letzten Wertungsprüfung des 1. Tages, gilt diese als 
nicht absolviert für das Team. Die ausgefallenen Teams werden durch den Veranstalter wieder leistungsbezogen in 
das Starterfeld eingeordnet. 

Anmeldungen zur SuperRallye müssen schriftlich bis zum 26. März 2010, 23:00 Uhr, beim Veranstalter vorliegen. 

14.2 Pro Team darf max. 1 Servicefahrzeug (bei zusätzlich georderten Fahrzeugen entsprechend mehr) auf den 
Serviceplatz eingebracht werden. Die Angaben zu benötigten zusätzlichen Stellflächen erfolgen über die Anlage 
zum Nennungsformular. 

14.3  In Ergänzung zu den Umweltrichtlinien des DMSB wird zwingend vorgeschrieben, im Servicebereich bei 
Servicearbeiten eine flüssigkeitsdichte Plane (z.B. Umweltmatte) zum Schutz des Bodens unter das 
Wettbewerbsfahrzeug zu legen. Eine solche Matte ist ebenfalls für alle anderen mit Kraftstoff betriebenen Geräte 
(Strom-Generatoren, Kompressoren u.a.m.) vorgeschrieben!

15. Zusätzliche Hinweise des Veranstalters 

Informationen über die Unterkünfte in der Region erhalten Sie auf der offiziellen Internetseite der ADAC Wikinger Rallye: 
www.wikinger-rallye.de.
Ergebnislisten werden nicht versandt, die Ergebnisse sind unter der obigen Internet-Adresse abrufbar. 

Unerlaubtes Besichtigen der Wertungsprüfungen vor d er Veranstaltung, rücksichtsloses Verhalten vor der  Rallye 
und beim Besichtigen der Wertungsprüfungen gefährde t den Rallyesport. Die Bestimmungen zum Besichtigen  
der Wertungsprüfungen gemäß Art. 14 Rallye-Reglemen t und gemäß Art. 8 dieser Ausschreibung sind besond ers 
strikt einzuhalten. Festgestelltes Besichtigen der Wertungsprüfungen vor der Veranstaltung führt zur A blehnung 
der Nennung ohne weitere Begründung! Die Sportkommi ssare und der DMSB werden darüber hinaus diese und  
weitere Verstöße unnachgiebig bestrafen. 
Jedes Team erhält nach Nenngeldeingang eine DVD mit Onboard-Aufnahmen der Wertungsprüfungen. Damit wollen wir 
über die Strecken informieren, zugleich aber auch das nicht erlaubte vorherige Besichtigen unnötig machen.  
Nach über 15 Jahren hören wir heute noch Vorwürfe über „wildes Trainieren“ bei früheren DM-Veranstaltungen. Wir 
stehen bei den Gemeinden und über 500 Anliegern an unseren sieben Wertungsprüfungen auf öffentlichen Straßen für 
eine vernünftige Abwicklung vor, während und nach der Rallye im Wort, und wir halten unser Wort!   


